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Gebiet, dem Schulwesen, haben die Provinzen nach der kanadischen Verfassung das
aussehlief3liche Hoheitsrecht. Auf vielen anderen Gebieten, die einen sehr bedeu-
tenden Einfiu3 auf das Leben der Menschen und auf die Sprache haben, die sie
sprechen, wie z.B. vor Gericht, beim Sozial- und Gesundheitsdienst und im Kultur-
wesen, haben die Provinzen ebenso viel und of t mehr Autoritât und EinfluB3 ais
die Bundesregierung. Darliber hinaus steht den Provinzen die Entscheidung üiber-die
Sprache innerhalb der 6ffentlichen Verwaltung auf Provinz- und Gemeindeebene zu,
und - mit Ausnahme der Provinz Quebec - bei den Debatten der Provinzparlamente,
bei deren Protokollen und Ver8ffentlichungen. Selbst bei der Ausbildung von Kana-
diern, -die eines Tages dem 8ffentlichen Dienst des Bundes beitreten wollen, spie-
len die Provinzen eine fihrende Rolle.

"Viele, darunter der Bundesbeauftrage ffir die Amtsspraehen, haben empfohlen,
dag wir ais Nation auf die Sprachschulung der Kanadier im ailgemeinen und der Ju-
gend im besonderen erh5htes Gewicht legen soliten, anstatt umfangreiche Einrich-
tungen des Bundes zur Sprachschuiung der Beamten zu unterha1ten ....

"Wenn die Provinzregierungen die Vorsteilung eines in sprachlicher Zweiheit und
kuitureller Vielseitigkeit geeinten Kanadas teilen, werden sie nacli Ansicht der
Bundesregierung auch bereit sein, ais Bedingung fiir den Fortbestand Kanadas ais
ein Land anzuerkennen, dag~ Engiisch und Franz8sisch die Amtssprachen Kanadas sind
und gieichwertigen Status im Lande haben.

Grundrechte

"Es ist unmn5glich, die franz5sischsprachigen Kanadier davon zu iberzeugen, dae
ganz Kanada - vom Atiantik zum Pazifik, von den USA im Silden bis zum Polarmeer im
Norden - wirkiich ihre Heimat ist, wenn dieser Grundsatz der Gieichwertigkeit
nicht akzeptiert wird. Im Ralimen dieses Grundsatzes wîrd es von Provinz zu Pro-
vinz untersehiediehe Verhâltnisse geben, aber in jenen Provinzen, in denen die
Mehrheit Engiisch spricht, miissen die Grundrechte der franz5sischsprachigen Kana-
dier respektiert werden. Und ebenso miissen in der Provinz Quebec, wo die I4ehrheit
Franz5sisch spricht, die Grundreebte der engiischsprachigen Kanadier gewahrt wer-
den. Ohne diesen Grundsatz von Rechtsgieichheit im Geiste und in der Tat im gan-
zen Lande kann es kein dauerhaftes Zusammenieben unserer beiden Voiksgruppen ge-
ben. Es wird sich im Gegenteil die Tendenz des Auseinanderstrebens so verstârken,
dat3 sie ietztiich einen Niederschiag in der politisehen Realitât finden mu....

Unsicherheitsgefiihl

"Die Bundesregierung ist sich der Tatsache wohi bewui3t, daf3 auf3erhalb der Pro-
vinz Quebec nur in gewissen Teilen des Landes tatsâichlich die Freiheit besteht,
zwischen den Sprachen zu wâhlen. Diese de-facto-Situation hat zusammen mit ande-
ren Faktoren unter den franz3sischsprachigen Kanadiern ein erhebiiches Gefiihi der
Unsicherheit beziigiich der Zukunf t der franz5sischen Sprache in der Provinz Que-
bec wie in Kanada im ailgemeinen hervorgebracht.

"Aus Prinzip ist die Bundesregierung eine starke Befflrworterin einer Poiitik,
die engiischsprachigen Kanadiern iberaii dort in Kanada, wo es verniinftigerweise
durchfiihrbar ist, die Wahl gibt, ihre Kinder entweder zu einer englisehen oder
zu einer franz3sischen Schuie zu schicken. Mhnlich soliten auch franzôsischspra-
chige Kanadier dieseibe Wahl unter denseiben Bedingungen haben.
"Es ist inakzeptabel, daf3 Kanadier in Kanada entweder durch Mangel an geeigneten

Einrichtungen oder durch Gesetzeskraft um ihr Recht gebracht werden soliten, ihre
Kinder in die bffentliche oder private Sehule ihrer Wahl oder wenigstens auf aine
Schuie jener offizielien Sprachgruppe zu sehieken, der sie angehbren. Magnahmen
in Quebec mit dem Ziel, Eitern franz3sischer Abstammung zu zwingen, ihre Kinder
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